
BE_VERWALTUNGSGERICHT 200 2024 409 vom 3.
Dezember 2025
BE Verwaltungsgericht, 2025-12-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be_verwaltungsgericht_200_2024_409

FR: BE_VERWALTUNGSGERICHT 200 2024 409 du 3 décembre 2025

IT: BE_VERWALTUNGSGERICHT 200 2024 409 del 3 dicembre 2025

Regeste

Verfügung vom 3. Mai 2024

Erwägungen

E. 1.1
Der angefochtene Entscheid ist in Anwendung von Sozialversiche- rungsrecht ergangen.
Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Ver- waltungsgerichts beurteilt gemäss
Art. 57 des Bundesgesetzes vom 6. Ok- tober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen
Gesetzes vom
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11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staats- anwaltschaft
(GSOG; BSG 161.1) Beschwerden gegen solche Entscheide. Der Beschwerdeführer ist im
vorinstanzlichen Verfahren mit seinen Anträ- gen nicht durchgedrungen, durch den
angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Aufhebung, weshalb er zur Beschwerde befugt ist (Art. 59 ATSG). Die örtliche
Zuständigkeit ist ge- geben (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959
über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). Da auch die Bestimmungen über Frist
(Art. 60 ATSG) sowie Form (Art. 61 lit. b ATSG; Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 des
kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungs- rechtspflege [VRPG; BSG
155.21]) eingehalten sind, ist auf die Beschwer- de einzutreten.

E. 1.2
Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung vom 3. Mai 2024 (act. II 182). Streitig und zu
prüfen ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Invalidenrente.

E. 1.3
Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen
oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG).

E. 1.4
Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der
Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 und Art. 84
Abs. 3 VRPG).

E. 2.1
Am 1. Januar 2022 sind die Änderungen vom 19. Juni 2020 des IVG (Weiterentwicklung
der IV [WEIV]) und weiterer Erlasse, insbesondere des ATSG und der Verordnung vom 17.



Januar 1961 über die Invalidenversi- cherung (IVV; SR 831.201), in Kraft getreten (AS
2021 705). In zeitlicher Hinsicht sind – vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher
Regelungen – grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des
rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE
148 V 162 E. 3.2.1 S. 166, 144 V 210 E. 4.3.1 S. 213). Die Anmeldung zum Rentenbezug
erfolgte im Mai 2017 (act. II 1), womit ein Rentenanspruch frühestens im November 2017
entstanden sein
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kann (Art. 29 Abs. 1 IVG). Demnach ist nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden
Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Rentenanspruch entstanden ist.
Soweit Revisionsgründe vorliegen, ist bei deren Eintritt vor dem 1. Januar 2022 ebenfalls
aufgrund der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob die
Verände- rung Auswirkungen auf einen allfälligen Rentenanspruch hat; soweit sie sich nach
dem 1. Januar 2022 verwirklicht haben, erfolgt die Prüfung nach dem seit 1. Januar 2022
gültigen Recht. Soweit die Änderung von Art. 26bis Abs. 3 IVV per 1. Januar 2024
betreffend vgl. E. 6.6 hiernach.

E. 2.2
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauern- de ganze oder
teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Erwerbs- unfähigkeit ist der durch
Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und
nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust
der Erwerbs- möglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeits-
markt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Massgebend ist – im Unterschied zur Arbeits- unfähigkeit –
nicht die Arbeitsmöglichkeit im bisherigen Tätigkeitsbereich, sondern die nach Behandlung
und Eingliederung verbleibende Erwerbs- möglichkeit in irgendeinem für die betroffene
Person auf dem ausgegliche- nen Arbeitsmarkt in Frage kommenden Beruf. Der volle oder
bloss teilweise Verlust einer solchen Erwerbsmöglichkeit gilt als Erwerbsunfähigkeit (BGE
130 V 343 E. 3.2.1 S. 346).

E. 2.3
Nach Art. 28 Abs. 1 IVG haben jene Versicherten Anspruch auf eine Rente, die ihre
Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbe- reich zu betätigen, nicht durch
zumutbare Eingliederungsmassnahmen wie- der herstellen, erhalten oder verbessern können
(lit. a) und die zusätzlich während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch
durchschnittlich min- destens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind und nach
Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. b und c). Gemäss
Art. 28 Abs. 2 IVG (in Kraft bis am 31. Dezember 2021) besteht der Anspruch auf eine
ganze Rente, wenn die versicherte Person mindes- tens 70 %, derjenige auf eine
Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von
mindestens 50 % besteht An-
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spruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein
solcher auf eine Viertelsrente. Gemäss Art. 28b Abs. 1 IVG (in Kraft seit dem 1. Januar
2022) wird die Hö- he des Rentenanspruchs in prozentualen Anteilen an einer ganzen Rente
festgelegt. Bei einem Invaliditätsgrad von 50 bis 69 % entspricht der pro- zentuale Anteil
dem Invaliditätsgrad (Art. 28b Abs. 2 IVG), bei einem Invali- ditätsgrad ab 70 % besteht



Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28b Abs. 3 IVG). Bei einem Invaliditätsgrad zwischen
40 und 49 % gelten die prozentu- alen Anteile nach Massgabe von Art. 28b Abs. 4 IVG.

E. 2.4
Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall
das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ärzte und gegebenenfalls auch andere
Fachleute zur Verfügung zu stellen ha- ben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und
bezüg- lich welcher Tätigkeiten die Versicherten arbeitsunfähig sind. Im Weiteren sind
ärztliche Auskünfte eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche
Arbeitsleistungen den Versicherten noch zugemutet werden können (BGE 140 V 193 E. 3.2
S. 195, 132 V 93 E. 4 S. 99; SVR 2021 IV Nr. 54 S. 180, 9C_540/2020 E. 2.3).

E. 3.1
In medizinischer Hinsicht stützt sich die Beschwerdegegnerin in der angefochtenen
Verfügung vom 3. Mai 2024 (act. II 182) im Wesentlichen auf die interdisziplinäre
MEDAS-Gesamtbeurteilung vom 31. Januar 2024 [act. II 174.1]). Darin wurden folgende
Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit gestellt (S. 6 Ziff. 4.3):
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